
 
Abs.: Marktgemeinde Münzbach, Arbinger Straße 7, 4323 Münzbach  Münzbach, 05.03.2019 

      Zl: GR 02/2019/St  
                                                    Bearbeiter: Strasser Johannes, AL 

 

K U N D M A C H U N G 
 
 

Gemäß § 94 der OÖ Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 04. März 2019 folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
1. Der Prüfbericht der BH-Perg zum Rechnungsabschluss 2017 wurde zur Kenntnis genommen.   

2. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2018 

Ordentlicher Haushalt: Einnahmen € 4.470.034,19 

 Ausgaben € 4.470.034,19 

Insgesamt können € 610.647,59 dem Außerordentlichen Haushalt zugeführt werden – davon An-
schlussgebühren und Infrastrukturkostenbeiträge in der Höhe von € 268.571,25. 

Außerordentlicher Haushalt: Einnahmen € 3.771.955,37 

 Ausgaben € 4.083.528,54 

 Fehlbetrag € 311.573,17 

Ebenso wurde der Prüfbericht des Örtlichen Prüfungsausschusses vom 7. Februar 2019 dazu zur 
Kenntnis genommen.  

3. Der Rechnungsabschluss 2018 sowie der Prüfbericht des Örtlichen Prüfungsausschusses des Ver-
eines zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Münzbach & CoKG wurden zur Kenntnis 
genommen. 

4. Für die Herstellung der Rohtrasse der Gemeindestraße „Aichholz“ wurden die Auftragsvergaben an 
die billigstbietenden Baufirmen vergeben.  

5. Für das Projekt „Anschluss des Brunnen 8 an das Örtliche Wasserleitungsnetz“ wurden mit dem 
Ziviltechnikerbüro DI Eitler & Partner Werkverträge abgeschlossen. 

6. Genehmigung des Schuldscheines für ein Landesdarlehen des Bauabschnittes 06 (Ringleitung 
Sulzbach) der Wasserversorgungsanlage. 

7. Malereibetrieb Mezei – Gewährung einer Wirtschaftsförderung hinsichtlich Kommunalsteuer (50 % 
Förderung auf neue Arbeitsplätze für 3 Jahre; 2019 – 2021) 

8. Genehmigung der Flächenwidmungsplan-Änderung 4.33 „Spindler Anton“. 

9. Genehmigung der Auftragsvergaben für den Anschluss des Brunnen 8 an das Örtliche Wasserlei-
tungsnetz. (Dringlichkeitsantrag).  

 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in die Verhandlungsschrift über diese Sitzung nach der 

Genehmigung durch die nächste Sitzung von jedermann während der gewöhnlichen Amtsstunden 

Einsicht genommen werden kann. Außerdem können Abschriften auf eigene Kosten angefertigt wer-

den.  

Der Bürgermeister: 
 
 

Josef Bindreiter eh. 


